
Als „gemeiner Steuerzahler“ hat man es in 
diesem Land nicht leicht. Natürlich gibt es 
Ausgaben, die sich steuermindernd aus-

wirken können, der Volksmund spricht dann von 
einem „von der Steuer absetzen“.  Doch vieles – 
und das eint Gehaltsempfänger und Selbststän-
dige – bleibt von einer steuerlichen Berücksich-
tigung grundsätzlich ausgeschlossen. Das gilt 
z.B. für die Kosten von Friseurbesuchen, obwohl 
– wie ein frustrierter Steuerzahler einmal sagte – 
„die Haare schließlich auch während der Ar-
beitszeit wachsen“.  

Nun mag es extrem fürsorgliche Arbeitgeber 
geben, die ihren Angestellten auch den Friseur-
besuch zahlen. Doch in diesem Fall muss diese zu-

sätzliche Leistung des Arbeitge-
bers auch der Lohnversteuerung 
unterworfen werden, man spricht 
dann von einem „geldwerten Vor-
teil“. Genauso wie auch die erlaub-
te Privatnutzung eines Firmenwa-
gens versteuert werden muss. Es 
wird übrigens in beiden Fällen nicht 
nur bei der Versteuerung bleiben, 
sondern es werden zusätzliche So-
zialversicherungsabgaben fällig, 
sofern die Beitragsbemessungs-
grenzen nicht bereits überschritten 
sind. (Auf die von der möglichen 
Summe her geringfügigen Ausnah-
meregeln in Form sogenannter 
„Sachleistungen“ soll an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden.)  

Nun gibt es in diesem Land aber 

Menschen, die offenbar gleicher als gleich sind 
und die sich unter anderem großzügig bemesse-
ne Visagisten- und Friseurbesuche auf Arbeitge-
ber- bzw. in diesem Fall Staatskosten gönnen. 
Zahlen sind hierzu bekannt u.a. von Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundes-
außenministerin Annalena Baerbock (ebenfalls 
Grüne) und – man höre und staune – die gar nicht 
mehr im Amt befindliche Ex-Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU). In allen Fällen wurden bzw. werden mo-
natliche Kosten für Friseure, Visagisten und auch 
Fotographen in mindestens vierstelliger Höhe 
durch den Staat bezahlt – und über die lohnsteu-
erliche Behandlung ist bisher so gut wie nichts be-
kannt geworden. Doch dass eine Erfassung und 
Versteuerung als geldwerter Vorteil erfolgt, dürf-
te höchst unwahrscheinlich sein. Denn allein 
schon aufgrund der Höhe der geleisteten Zahlun-
gen für z.B. Friseure und Visagisten dürften sich 
dann bei den meisten der so protegierten Politiker 
zusätzliche Lohnsteuerzahlungen ergeben, die 
(salopp ausgedrückt) ihr bisheriges „Netto“ weit-
gehend auffressen würden.  

Nun mögen Baerbock & Co. argumentieren, 
dass ihre Haare auch während der Dienstzeit 
wachsen und sie außerdem bei offiziellen Termi-
nen gut aussehen müssten. Doch das ist bei 
 jedem anderen Arbeitnehmer oder Selbststän di-
gen stets auch der Fall – und das Finanzamt kennt 
hier keine Gnade. Es wäre an der Zeit, dass sich 
z.B. einmal der Bund der Steuerzahler dieser 
 Sache annehmen würde. Ein entsprechender 
 Hinweis wird erfolgen, das versprechen wie 
 unseren geneigten Lesern!                                                   n 
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